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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

- Pressemitteilung - 

 

Mündliche Verhandlungen  

2. S-Bahn-Stammstrecke München, Planfeststellungsabschnitt 2 – München Mitte  

 

 

Am 7. und 8. Dezember 2010, jeweils um 9:30 Uhr 

 

finden vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München mündliche Verhand-

lungen über eine Reihe von Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-

Bundesamts vom 24. August 2009 zum Neubau einer 2. S-Bahn-Stammstrecke München, Plan-

feststellungsabschnitt 2 (München Mitte) statt. Verhandelt wird im  

 

Verwaltungsgericht München, Bayerstrasse 30, Sitzungssaal 5. 

 

Gegenstand der Klagen ist der Planfeststellungsbeschluss für den 2. Abschnitt der Strecke, d.h. für 

den Bereich Westseite Karlsplatz bis westliches Isarufer mit S-Bahnhof Marienhof. Für zwei weite-

re Abschnitte (im Westen zwischen Laim und München Mitte, im Osten zwischen München Mitte 

und Ostbahnhof) gibt es noch keine Planfeststellungsbeschlüsse; sie sind nicht Gegenstand der 

jetzt zur Verhandlung anstehenden Verfahren. 

 

Die Kläger sind Eigentümer, gewerbliche Vermieter und Mieter von hochwertigen Immobilien um 

den Marienhof. Es geht Ihnen vor allem um den unterirdisch geplanten S-Bahnhof Marienhof. Ins-

besondere befürchten sie unzumutbare wirtschaftliche Nachteile durch die Bauarbeiten und die 

damit einhergehenden Lärm- und Staubimmissionen. In den mündlichen Verhandlungen wird es 

dementsprechend u.a. darum gehen, ob und ggfs. auf welche Weise solche Auswirkungen zu 

vermeiden oder auszugleichen wären. Die generelle Erforderlichkeit der 2. S-Bahn-Stammstrecke 

und die räumliche Festlegung der Trasse haben die Kläger in keiner Weise in Frage gestellt.  

 

Mit einer Entscheidung in der mündlichen Verhandlungen ist nicht zu rechnen. Das Gericht wird 

am Ende der Sitzungen bekannt geben, ob es einen Entscheidungsverkündungstermin anberaumt, 

oder ob die Entscheidungen innerhalb der auf die Verhandlungen folgenden zwei Wochen schrift-

lich niedergelegt werden. 

 

 (Bayer. Verwaltungsgerichtshof, Verfahren 22 A 09.40043 u.a.) 


